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ihnen, und schon in dieser Phase diirfen wir nicht wegsehen. FORMULIERUNGSVORSCHLAG
Denn Tater beginnen leise — und wenn sie damit durchkom- Ihre Dienstvereinbarung gegen Mobbing
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gemeinen Verhaltens

DEFINITIONEN

Mobbing, Bossing, Staffing — die vielen Gesichter

Jeder von uns hat schon mal von einem Mob gehért. Ein ,,Mob” bezeichnet eine aufgewiegelte, oft
gewalttatige Menschenmenge. Zum Mobbing ist es da nur ein kleiner Gedankenschritt. Der Begriff
Mobbing kommt aus dem Englischen von ,to mob”, was so viel wie , belastigen” oder ,anpébeln”

bedeutet.

Sprachlich ist der Mobbingbegriff also einigermaBen geklart. Ju-
ristisch ist es aber ungleich schwieriger, Mobbing zu fassen. Eine
der groBten Schwierigkeiten baut sich also gleich am Anfang auf,
wenn man Mobbing juristisch behandeln mdchte.

Mobbing ist kein Rechtsbegriff

Die Rechtsprechung betont immer wieder, dass Mobbing kein
Rechtsbegriff sei. Das bedeutet, dass sich aus ihm keine konkreten
Rechtsfolgen ableiten lassen.

Wie entscheidend das ist, wird klar, wenn man sich als Gegen-
beispiel einen sehr wichtigen Rechtsbegriff aus dem Arbeitsrecht
anschaut, namlich den Begriff , Arbeitnehmer”. Wenn jemand Ar-
beitnehmer im rechtlichen Sinne ist, ergeben sich daraus zahlrei-
che konkrete Rechtsfolgen. Beispielsweise genieBt ein Arbeitneh-
mer grundsatzlich Kiindigungsschutz, ein*e freie*r Mitarbeiter*in
dagegen nicht. Stellt man hingegen fest, dass jemand gemobbt
wird, folgt daraus rechtlich zunachst einmal — nichts.

Die Rechtsprechung definiert Mobbing trotzdem

Obwohl es sich also unstreitig nicht um einen Rechtsbegriff han-
delt, hat das Bundesarbeitsgericht schon im Jahr 1997 Mobbing
definiert, und zwar als ,systematisches Anfeinden, Schikanieren
oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch
Vorgesetzte”.

@ WICHTIG

Systematik des Handelns ist entscheidend

Oft ergibt sich das Mobbing erst aus der Zusammenschau
vieler Einzelfalle, die fiir sich betrachtet vielleicht gar
nicht so schlimm sind. Achten Sie also immer auch auf
kleine ,Spitzen”.

Definitionsansatze gibt es auch auBerhalb der
Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat die Definition von Mobbing nicht selbst
erfunden, sondern auf Ansatze aus der Psychologie und Soziologie
zurlickgegriffen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fiihrt
auf ihren Internetseiten (www.antidiskriminierungsstelle.de) in
einem , Infopapier Mobbing am Arbeitsplatz” aus dem Jahr 2023
als typische Anzeichen von Mobbing unter anderem auf:

e Sticheleien, Hanseleien, Krankungen, Beleidigungen

e wirdelose Behandlung vor den Augen oder im Beisein
anderer

e Anschreien oder lautes Schimpfen

e Verweigerung von Gesprachen

e Betroffene werden standig im Gesprach / in der Diskussion
unterbrochen.

e Ausschluss von Zusammenkdinften, Feiern, gemeinsamen
Ritualen

e Betroffene werden ,wie Luft” behandelt.

e (iber eine anwesende Person in der 3. Person sprechen

¢ Zuweisung von Aufgaben weit unter oder tiber dem eigent-
lichen Kénnen

e Zuweisung immer neuer, nicht zu bewaltigender Aufgaben

¢ vollstandiger Entzug von Arbeitsaufgaben

o kurzfristig hintereinander ausgesprochene, offensichtlich
nicht gerechtfertigte Er- und Abmahnungen

e Vorenthalten arbeitsrelevanter Informationen

Letztlich lasst sich aber auch mit einer noch so langen Liste keine
Definition erstellen, mit der in der Praxis im Zweifel eine trenn-
scharfe Abgrenzung zu einem ,normalen” Konflikt und ,norma-
len” Meinungsverschiedenheiten am Arbeitsplatz garantiert ware.

Neben Mobbing gibt es auch noch Bossing

Neben dem Begriff Mobbing haben sich noch weitere Begriffe in
dessen ,Umfeld” etabliert. So spricht man auch von Bossing und
Staffing. Bossing ist das Mobben von Mitarbeitenden durch Vor-
gesetzte. Unter Staffing wird umgekehrt das Mobben von Vorge-
setzten durch Mitarbeitende verstanden.

Diese weitere Differenzierung kann leicht den Anschein erwecken,
als handle es sich hier um wissenschaftlich prazise abgrenzbare
Phanomene. Ich erlebe immer wieder, dass Mandanten sich vor
einem Beratungsgesprach meist auf Basis von Informationen aus
dem Internet schon viele Gedanken gemacht haben, ob in ihrem
Fall nun beispielsweise ,nur einfaches Mobbing” oder doch schon
Bossing vorliegt.

Die abgeleiteten Begriffe Bossing und Staffing — oder was man
sich sonst noch ausdenken mag — sind aber als solche rechtlich
genauso irrelevant wie der Hauptbegriff Mobbing. Jedoch Vor-
sicht: Es kann bei der rechtlichen Bewertung durchaus einen
Unterschied machen, ob ein rechtswidriges Verhalten von einem
Vorgesetzten oder von Kollegen ausgeht. Denn bei Mobbing durch
einen Vorgesetzten kommt noch die Ausnutzung des Uber-/Unter-
ordungs-Verhaltnisses hinzu.

@) ADIUVA IMPULS

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Mobbing? Ich helfe
lhnen gern. Schicken Sie mir die Frage einfach per E-Mail
an: markatou@mitbestimmung-heute.de
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RECHTLICHE ANSATZE

Mobbinghandlungen | Lesezeit 4 Minuten

So erkennen Sie beginnendes Mobbing schon friih

Eine Herausforderung beim Mobbing ist, es friih genug zu erkennen und entgegenzuwirken. Die
Tater sind geschickt, handeln subtil. Oft schaffen sie es sogar, sich in der Rolle des Guten zu prasen-
tieren und das Opfer als ,,liberspannt” oder , verriickt” dastehen zu lassen. Das darf nicht passieren.

Sehen Sie also genau hin.

Typische Konstellationen und Verhaltensablaufe bei Mobbing sind:

e Verbreiten von Geriichten iiber eine Kollegin und Getuschel
+hintenherum”

e Ausschluss von Kollegen von der Kommunikation im Team
— dies kann die , offizielle” Kommunikation sein, z. B. die
Einladung zu Besprechungen, oder auch die , inoffizielle”
Kommunikation tber den ,, Flurfunk”

e Zuweisen von sinnentleerten oder minderwertigen Tatig-
keiten

* BloBstellen durch Vorgesetzte vor Kolleg*innen in Team-
sitzungen, z. B. durch tiberzogene Kritik, die auch unter
4 Augen hatte geduBert werden knnen

e Kursierenlassen von Witzen ber Kollegen

Mobbing als systematische Handlung

Typisch fir das ,klassische” Mobbing ist, dass Mitarbeitende
durch viele kleine und eher unscheinbare Handlungen zuriick-
gesetzt werden, die fiir sich genommen als nicht so gravierend
erscheinen, aber in der Gesamtschau die Schwelle zur Rechtsver-
letzung Uberschreiten. Dabei miissen alle Handlungen von einem
einheitlichen Vorsatz und Konzept getragen werden.

In rechtlicher Hinsicht kann in solchen Fallen eine Personlichkeits-
rechtsverletzung vorliegen. Diese kann dann bei hinreichender In-
tensitat einen Schmerzensgeldanspruch begriinden.

Rechtlich muss es nicht immer das ,,ganze Mobbing”
sein

Das ,eigentliche” oder ,ganze” Mobbing im Sinne eines systema-
tischen Vorgehens zu fassen, ist rechtlich meistens sehr schwierig
bis unmaglich. Es gehért dazu eben nicht nur das Vorkommen von
Mobbinghandlungen, wie oben genannt, sondern auch der Um-
stand, dass diese von einer ,Systematik” getragen werden, also
vorsatzlich und im Rahmen eines , Gesamtkonzepts” erfolgen.

Auch mit dem vielfach empfohlenen ,Mobbing-Tagebuch” Iasst
sich das in der Praxis erfahrungsgemal nur sehr schwer nachwei-
sen. Bei Kritik etwa wird die Dienststellenleitung oder werden die
Kollegen fast immer einen ,sachlichen Grund” hierfiir finden.

Rechtlich gesehen kann es sich um eine Personlichkeitsrechtsver-
letzung handeln, die einen Schmerzensgeldanspruch nach sich
zieht, wenn man Mobbing tatsachlich nachweisen kann.

Nicht jeder Konflikt ist schon Mobbing

Aus der erforderlichen Systematik, die bei Mobbing regelméBig
vorliegen muss, ergibt sich, dass nicht jeder Konflikt am Arbeits-
platz schon Mobbing bedeutet. Wenn beispielsweise Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Kolleg*innen oder zwischen Vorge-
setzten und Kolleg*innen bestehen, gehort dies zunachst einmal
grundsétzlich zum ,normalen” Arbeitsleben — auch wenn dies
nicht immer angenehm sein mag.
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Priifen Sie, welche einzelnen Mobbingelemente
rechtlich relevant sein konnen

Besser, als das ,groBe Rad” zu drehen, ist es haufig, sich einzelne
Handlungen und Vorkommnisse herauszusuchen, die sich konkret
nachweisen lassen und die fir sich genommen schon eine Per-
sonlichkeitsrechtsverletzung darstellen. Eine solche kann namlich
auch ohne mehrfache, systematische Handlungen vorliegen, wenn
die einzelne Handlung nur gravierend genug ist.

/»~ BEISPIEL

Der einmalige Ausraster

Auch ein einmaliges heftiges Beschimpfen und Herunter-
putzen in einer Teamsitzung kann eine Personlichkeits-
rechtsverletzung sein.

Ein anderes Beispiel dafiir, wie man das oft schwer zu
greifende Mobbing rechtlich besser fassen kann, ist ein
Vorgehen gegen eine Versetzung, oder bestimmte unter-
wertige Aufgabenzuweisungen.

Das AGG gibt Hilfestellung

Ein interessanter Ansatzpunkt beim Mobbing kann das AGG sein.
Wenn eine Diskriminierung wegen der in § 1 AGG genannten
Merkmale erfolgt, insbesondere wegen

e Rasse,
e ethnischer Herkunft oder
o sexueller Identitat,

gibt es Beweiserleichterungen.

Da Beweise vor Gericht eine wichtige Rolle spielen, ist dies ein
entscheidender Punkt. GemaB § 22 AGG muss eine Kollegin eine
Diskriminierung wegen der genannten Merkmale nicht nachwei-
sen, sondern nur Indizien daflr vorbringen. Das kann im Prozess
die Sache erleichtern. Das AGG sieht dann inshesondere auch die
Zahlung eines Schmerzensgelds vor (§ 15 Abs. 2 AGG, , Entschadi-
gung wegen Nichtvermdgensschadens”).

D WICHTIG
Achtung: Fristablauf im AGG!

Ein Anspruch nach AGG muss durch den Betroffenen in-

nerhalb von 2 Monaten schriftlich geltend gemacht wer-
den (§ 15 Abs. 4 AGG). Beginnend mit der schriftlichen
Geltendmachung ist dann zudem noch eine Klagefrist von
3 Monaten einzuhalten (§ 61b Arbeitsgerichtsgesetz).




Arbeitnehmerschutz | Lesezeit 3 Minuten

die Opfer stellen

FURSORGEPFLICHT

Ilhr Dienstherr muss handeln und sich schutzend vor

Kommt es zu Mobbinghandlungen in lhrer Dienststelle, ist es nicht so, dass sich die Opfer selbst
um ihren Schutz kiimmern miissten oder Sie als Personalrat wie ein Bodyguard hinter den Opfern
stehen miissen. Nein - zuallererst muss lhre Dienststellenleitung handeln. Dazu ist sie sogar gesetz-

lich verpflichtet.

Ihre Dienststellenleitung wird durch §§ 4-6 Arbeitsschutzgesetz,
das AGG und ihre Fiirsorgepflicht zum Schutz der Beschaftigten
verpflichtet. Diese Verantwortung lhres Dienstherrn eréffnet Ihnen
als Personalrat Mitbestimmungsrechte.

Zum einen haben Sie nach § 62 BPersVG darliber zu wachen, dass
Ihr Dienstherr alle Gesetze und Vorschriften zum Schutz seiner Be-
schaftigten einhalt.

6 62 Nr. 2 BPersVG
Allgemeine Aufgaben

Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben: [...]
dariiber zu wachen, dass die zugunsten der Beschaftigten
geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifvertrage, Dienst-
vereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchge-
fiihrt werden, [...]

Zum anderen haben Sie auch ein Mitbestimmungsrecht, wenn Ihr
Dienstherr MaBnahmen gegen Mobbing plant. Denn diese kdnnen
das Ordnungsverhalten Ihrer Kollegen betreffen, § 80 Abs. 1 Nr. 18
BPersVG.

@ 80 Abs. 1 Nr. 18 BPersVG

Mitbestimmung in organisatorischen
Angelegenheiten

Der Personalrat bestimmt mit, soweit eine gesetzliche
oder tarifliche Regelung nicht besteht, iiber [...] Rege-
lung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens

der Beschéftigten, [...]

@ MEINTIPP

SchlieBen Sie eine Dienstvereinbarung

Um Mobbing zu vermeiden beziehungsweise konsequent
zu unterbinden, sind genaue Verhaltensanweisungen und
Vorgehensweisen notwendig. SchlieBen Sie daher am
besten eine Dienstvereinbarung zum Thema. Sie kénnen
sich dabei am Muster auf orientieren.

Ihre Mitbestimmung bei MaBnahmen zur Verhiitung von Dienst-
und Arbeitsunfallen (§ 62 BPersVG) sowie sonstiger Gesundheits-

schadigungen erstreckt sich auch auf EinzelmaBnahmen, die Ihr
Dienstherr gegen Mobbing ergreift, wenn er damit die Gefahren
fir die Belegschaft verhindern will.

Denken Sie an die Ausschlussfrist!

Mdchten lhre Kolleginnen oder Kollegen Schadenersatzanspriiche
wegen Mobbings gegen lhren Dienstherrn geltend machen, wei-
sen Sie sie unbedingt darauf hin, dass auch diese Anspriiche unter
tarifliche Ausschlussfristen fallen, etwa nach § 37 TVGD.

I WICHTIG

6 Monate sind fix!

Die Ausschlussfrist nach § 37 TVGD betragt 6 Monate.

Mehr Zeit sollten sich lhre Kolleginnen und Kollegen also
nach Maglichkeit nicht lassen! Da Mobbing aber keine
Einzelhandlung ist, beginnt die Frist erst mit der letzten
Handlung.

Beachten Sie auBerdem bei vertraglichen Regelungen:

Vertraglich vereinbarte Ausschlussfristen (das sind Fristen, inner-
halb derer ein Anspruch geltend gemacht werden muss, weil er
sonst verfallt) gelten grundsatzlich auch fiir Schadenersatz- und
Entschadigungsanspriiche wegen Verletzung des allgemeinen
Personlichkeitsrechts. Sie sind damit auch fiir Mobbingfalle von
Bedeutung.

Das Bundesarbeitsgericht hat aber entschieden, dass bei systema-
tischem Mobbing immer eine Art Gesamtbetrachtung vorzuneh-
men ist. Die kann dann dazu fiihren, dass auch noch auBerhalb der
Ausschlussfristen liegende Vorfalle zu berticksichtigen sind.
Voraussetzung dafir ist allerdings, dass sie in einem inneren Zu-
sammenhang mit den spateren Handlungen stehen (16.5.2007,
Az. 8 Sa 949/05).

=2 FAZIT

Halten Sie Fristen grundsatzlich immer lieber
ein

Trotz Ausschlussfristen kann sich lhr Dienstherr nicht

immer in Sicherheit wiegen; andererseits sind Ansprii-
che wegen Mobbings vor Gericht nur duBerst schwierig
durchsetzbar. Raten Sie lhren Kollegen deswegen immer
zur strikten Einhaltung der Fristen — sich auf den Einzelfall
oder den Sonderfall zu verlassen, ist viel, viel zu riskant.

PERSONALRAT AKTUELL 5



SCHWERPUNKTTHEMA

Hilfestellung | Lesezeit 8 Minuten

Das konnen Sie als Personalrat praventiv und
bei akutem Mobbing konkret tun

Kommen die Mitarbeiter zu lhnen, um lhnen etwa in der Sprechstunde zu berichten, dass sie ge-
mobbt werden, dann sind Sie mitten in einem schwierigen Thema. lhr Handeln erfordert Finger-

spitzengefiihl.

Vorbeugen ist besser als heilen

Keine Frage: Am besten ist es natirlich, wenn es gar nicht erst
zu Mobbing kommt. Die Wahrscheinlichkeit hierfiir ist hoch, wenn
Sie und lhre Dienststellenleitung bereits vorbeugend tatig werden.
Priifen Sie als Erstes, ob lhre Dienststelle mobbinggefahrdet ist.
Indikatoren wie diese geben hier Aufschluss:

e auffallige Fehlzeiten

e plétzliche Kiindigungen oder ganze Kiindigungsserien

e hitzige Besprechungs- und Diskussionsrunden

e unverhaltnismaBig starke emotionale Reaktionen bei Konflikten
e einen splrbaren Riickzug einzelner Mitarbeiter

e eine sichtbare Ausgrenzung von Betroffenen

Auch wenn die Dienststelle nicht akut gefahrdet ist, ist es sinnvoll,
iber Pravention nachzudenken. Die folgenden 5 MaBnahmen ge-
horen dazu:

1. Klaren Sie umfassend tiber Mobbingfolgen auf: durch Aus-
hange, Rundschreiben, Aufgreifen des Themas im Intranet.

2. Ermutigen Sie Ihre Kollegen, sich Mobbing nie gefallen zu
lassen und sich umgehend zu melden.

3. Machen Sie immer wieder deutlich, dass Mobbing bei Ihnen
nicht geduldet wird.

4, Verlangen Sie Schulungen der Fiihrungskrafte zum Thema
Konfliktmanagement.

5. Richten Sie eine Beschwerdestelle fiir Mobbing ein und
machen Sie dies publik.

Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist

Trotz aller Pravention kann es zu Mobbing kommen. Tritt dann ein
Kollege an Sie heran, um lhnen seine Erfahrungen zu schildern, ist
es noch schwierig, die Situation abzuschatzen: Sie wissen ja noch
nicht, was wirklich passiert ist.

Um hier aber Erste Hilfe leisten zu konnen, sollten Sie lhren Kolle-
gen als allerersten Schritt mit Infomaterial zu Mobbing versorgen
und ihm auch Arzte nennen, die sich mit Mobbing und Mobbing-
folgen auskennen.

€ MEIN TIPP
Werden Sie gleich hellhorig

Wehren Sie den Anfangen: So sollten Sie schon bei ein-
maligen Vorkommnissen, die iiber eine bloBe Unhoflich-
keit hinausgehen, einschreiten (etwa durch eine Ermah-
nung). Das hat meist Signalwirkung und kann Mobbing
bei lhnen in der Dienststelle schon recht wirkungsvoll
vorbeugen.

6 PERSONALRAT AKTUELL

Licht und Schatten: Was sagt die andere Seite?

Nun folgt Schritt 2: Fiir Sie heiBt es nun, den Sachverhalt zu re-
cherchieren und schlichtend tatig zu werden. Treten Sie an den Be-
schuldigten heran und schildern Sie ihm den Vorwurf. Bleiben Sie
hier aber in jedem Fall noch neutral und unterstellen Sie dem Be-
schuldigten nicht voreilig, dass er die Kollegin oder den Kollegen
wirklich gemobbt hat. So lernen Sie auch die andere Seite kennen.
Orientieren Sie sich an den folgenden Fragen:

e Worum geht es in dem Streit?

o Wie ist der Verlauf des Konflikts?

e Welche Parteien sind beteiligt?

e Welche Machtpositionen haben die Beteiligten?

¢ Welche Beziehungen haben sie zueinander?

¢ Welche Grundeinstellung zum Konflikt haben die Parteien?
o Wird der Konflikt fiir I6sbar gehalten?

e Was wird von einer Losung erwartet?

e Droht der Konflikt sich auszuweiten oder ist er begrenzbar?

Steuern Sie gegen!

Kommen Sie zu dem Schluss, dass Mobbing vorliegt, miissen Sie
GegenmaBnahmen ergreifen. Aussitzen sollte man derartige Situ-
ationen auf keinen Fall! Denn damit lasst man das Opfer allein, in
einer sich immer weiter verschlimmernden Situation.

2@ HINWEIS

Bleiben Sie neutral

Es ist nicht lhre Aufgabe, Partei zu ergreifen oder lhre
Wertung der Dinge darzustellen. Sie miissen vielmehr
schlichtend und vermittelnd tatig werden. Bleiben Sie
also neutral!

Ein bewahrtes Mittel ist es immer, die Parteien zu einem gemein-
samen Gesprach zu bitten. Dieses miissen Sie aber gut vorberei-
ten. Arbeiten Sie mit dem Opfer deshalb vorher den folgenden
Fragenkatalog ab:

¢ Durch welche Handlungen fiihle ich mich beeintrachtigt?

o Wer (ibt diese Handlungen aus?

o Welcher Konflikt knnte sich dahinter verbergen?

¢ Wie stehe ich zu dem mdglichen Konflikt? Welche Lésungen
halte ich fiir denkbar?

e Was wiinsche ich mir in Zukunft im Umgang mit meinem
Kollegen/Vorgesetzten?

e Was bin ich bereit, dafiir zu geben?

Den Beschuldigten lassen Sie dann zu den Antworten Stellung
nehmen.



So wissen Sie schon vor dem gemeinsamen Gesprach, wo die
Knackpunkte liegen, und vor allen Dingen, wo es eventuell zu Es-
kalationen kommen kdnnte. Dieses Vorgehen hat aber auch einen
anderen Vorteil: Die Parteien haben durch das Gesprach mit lhnen
schon im Vorfeld etwas Dampf abgelassen. Das erhoht die Chan-
cen auf ein sachliches Gesprach zu dritt.

©® MEIN TIPP

Manchmal hilft nur der Blick von auBBen

Sind die Parteien besonders zerstritten oder stehen heik-
le Vorwiirfe im Raum (Gewalt oder sexuelle Belastigung),
konnen Sie auch auf einen externen Moderator, einen
sogenannten Mediator, zuriickgreifen. Sprechen Sie dies
aber mit Ihrem Dienstherrn ab!

Holen Sie auf jeden Fall lhren Vorgesetzten ins Boot

Denn dieser muss wissen und dafir sensibilisiert werden, was in
der Dienststelle vor sich geht. Er ist ja auch fiir das Vorgehen in
der Dienststelle und fiir die Mitarbeiter verantwortlich. Spatestens
dann, wenn Ihr Vermittlungsgesprach scheitert, missen Sie ihn oh-
nehin informieren. Denn GegenmaBnahmen wie eine Versetzung
oder eine Abmahnung kann nur er ergreifen. Appellieren Sie zu-
satzlich an seine Fiirsorgepflicht!

@ MEINTIPP

Sie miissen sich stellen

Weitaus schwieriger wird es fiir Sie, wenn Sie zu dem
Schluss kommen, dass sich das vermeintliche Opfer alles
nur eingebildet hat. Bitten Sie dieses zu einem weiteren

Gesprach. Fangen Sie etwa so an:

Herr/Frau ..., ich habe den Sachverhalt recherchiert. Er
stellt sich fiir mich folgendermaBen dar: ... Wie konnte
es dazu kommen, dass Sie und Herr/Frau ... die Situation
véllig anders beurteilen? Wiirde Ihnen ein kldrendes Ge-
sprdch zu dritt helfen?

So konnen Sie gemeinsam herausfinden, was zu tun ist. Wichtig
ist nur, dass Sie den Kollegen nicht im Regen stehen lassen. Sind
dessen Schilderungen aber zu pauschal oder zu vage, machen Sie
ihm klar, dass die vorliegenden Fakten fiir ein Vorgehen (noch)
nicht ausreichen. Empfehlen Sie ihm dann, ein ,Mobbing-Tage-
buch” zu fiihren. In diesem soll er von nun an alle Vorfalle genau
dokumentieren. So wird ihm und auch den anderen bewusst, was
in der Dienststelle vor sich geht.

Vereinbaren Sie, dass Sie sich nach einem gewissen Zeitraum wie-
der zusammensetzen werden, um den Mobbingvorwurf anhand
der Dokumentation erneut zu priifen.

Legen Sie generelle Regelungen fest

Mobbing kann nur wirksam bekampft werden, wenn in lhrer
Dienststelle klare und unmissverstandliche Regelungen dariiber
bestehen, wie im Fall eines Mobbingvorwurfs reagiert werden soll.
Hierzu bietet sich der Abschluss einer Dienstvereinbarung an. Eine
Muster-Dienstvereinbarung finden Sie auf Seite 11 dieser Ausgabe.

SCHWERPUNKTTHEMA

Woran liegt's?

Ein Kollege mobbt nicht immer nur aus Feindseligkeit, manchmal
liegen die Ursachen auch in der Arbeitsorganisation. Gestresste
Kollegen brauchen ein Ventil, und da greifen sie dann manchmal
auf den Azubi, die Schreibkraft etc. zuriick. Das ist keine Entschul-
digung, kommt aber in der Realitat leider so vor. Achten Sie auf

e hohen Zeitdruck,

e Arbeitsverdichtungen,

e starre Hierarchien mit unsinnigen Anweisungen,

¢ hohe Verantwortung bei geringem Handlungsspielraum,
e geringe Bewertung der Tatigkeit.

Dann wissen Sie, wo gezielt gegengesteuert werden muss.

Beschaftigtenvertreter an einen Tisch setzen

Denken Sie daran, dass Sie nicht die alleinige Personalvertretung
in lhrer Dienststelle sind. Vielleicht musste die Gleichstellungsbe-
auftragte auch schon mal bei einem Mobbingvorwurf schlichtend
tatig werden? Mit ihr kdnnen Sie dann Ihre Erfahrungen austau-
schen.

Und wenn es um Mobbing an einem schwerbehinderten Kollegen
oder an einer Frau geht, sollten Sie sich ohnehin an die Schwerbe-
hindertenvertretung bzw. die Gleichstellungsbeauftragte wenden.
SchlieBlich haben diese die Aufgabe, liber die Gleichstellung der
von ihnen vertretenen Mitarbeitergruppen zu wachen.

Verlangen Sie Schulungen

Mobbing ist und bleibt ein heikles Thema. Sich hier richtig zu ver-
halten, kénnen Sie nicht nur theoretisch lernen. Sie missen ge-
schult werden. Treten Sie deshalb an Ihren Dienstherrn heran und
verlangen Sie entsprechende Schulungen!

Auch der Chef ist nicht zu schonen

Mobben Vorgesetzte, sollten Sie sich als Personalrat nicht scheu-
en, diese direkt anzusprechen. Denken Sie hier nicht an hierar-
chische Ebenen, sondern nur an das Wohl der Kollegen in lhrer
Dienststelle. Gehen Sie aber nicht unvorbereitet in das Gesprach.
Verstandnis und Nahe schaffen Sympathie. Priifen Sie deswegen
vorab, ob Vorgesetzte aus ,,Not” mobben:

e wegen des unertraglichen Leistungsdrucks, die gestellten
Aufgaben zu erledigen,

¢ wegen Arbeitsverdichtung, Stress, Unzufriedenheit,

o weil es in der Dienststelle gehauft zu Personalausfallen
kommt, der Vorgesetzte schlicht nicht weiB, wo ihm der Kopf
steht.

Mit einem Herr/Frau ..., mir ist aufgefallen, dass sich Ihr Aufgaben-
bereich in der letzten Zeit sehr erweitert hat. Es ist viel Verant-
wortung, die Sie hier tragen. Aber ist Ihnen eigentlich aufgefallen,
dass Sie sich gegentiber dem Mitarbeiter ... in letzter Zeit wieder-
holt ... verhalten haben? haben Sie sicher bessere Karten als mit
einem Herr/Frau ..., Sie haben ...! Wie konnten Sie nur ...!

Fruchten Ihre Bemithungen nicht, missen Sie sich an den Vorge-
setzten des Vorgesetzten wenden! Bleiben Sie am Ball! Denn oft
wird Ihre Beschwerde dort schnell in irgendwelchen Schubladen
verschwinden. Wenn Sie hier nicht nachhaken, wird sich nichts
zum Positiven verandern! Fragen Sie doch einfach mal 4 Wochen
nach Ihrer Beschwerde nach: Herr/Frau ..., was ist eigentlich aus
der Sache von damals geworden? So wird allen klar, dass Sie als
Personalrat nicht lockerlassen.

PERSONALRAT AKTUELL 7



MOBBING

Mobbingvorwurf

Eine einmalige Schikane reicht noch nicht fiir einen

Mobbing ist nicht zu tolerieren, das ist klar. Aber: Der eine ist mehr, der andere weniger empfind-
lich. Was fiir den einen untragbar ist, steckt der andere einfach so weg. Die Frage, die sich dann
stellt, ist, wann Giberhaupt Mobbing vorliegt. Wann miissen Sie und/oder lhr Dienstherr im Einzel-

fall eingreifen?

Mobbing ist eine fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder in-
einander Ubergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskrimi-
nierung dienende Verhaltensweise, die nach ihrer Art und ihrem
Ablauf im Regelfall einer lbergeordneten, von der Rechtsord-
nung nicht gedeckten Zielsetzung forderlich ist und jedenfalls in
ihrer Gesamtheit das allgemeine Personlichkeitsrecht oder andere
ebenso geschiitzte Rechte, wie die Ehre oder die Gesundheit des
Betroffenen, verletzt. Mobbinghandlungen kdnnen zum Beispiel
ausgefiihrt werden durch

e Diskriminierung und Demiitigung,

e Tatlichkeiten,

e sexuelle Belastigungen,

e grundlose Herabwiirdigung der erbrachten Arbeitsleistung,
e soziale Isolierung,

e Zuteilung nutzloser oder unlosbarer Aufgaben,

e MaBnahmen, denen andere Kollegen nicht ausgesetzt sind,
e sachlich nicht gerechtfertigte Arbeitskontrollen.

Denken Sie hier ganz praktisch: Haben sich ein oder mehrere Kolle-
gen auf einen anderen eingeschossen, um diesen fertigzumachen
oder hinauszuekeln, und sind den Kollegen dafiir alle Mittel recht,
dann liegt Mobbing vor.

Ein wirklich vorgefasster Plan ist nicht erforderlich, aber einmalige
Handlungen reichen auch nicht aus, um Mobbing zu begriinden.
Die beanstandeten Verhaltensweisen miissen fortgesetzt und schi-
kands sein. Bitten Sie daher vermeintliche Opfer immer darum, in
sich zu gehen und sich zu fragen, ob es sich wirklich um fortge-
setzte Handlungen oder um einmalige handelte. Nicht jede uner-
wiinschte Handlung ist gleich Mobbing. Das ist im Einzelfall zwar
unbefriedigend, wir kommen an diesem Fakt aber nicht vorbei!

Wann wird bloBe Schikane zum Mobbing?

Ein Beschaftigter saB vor einigen Tagen bei mir in der Kanzlei und
wollte einen Mobbingprozess gegen seinen Arbeitgeber einlei-
ten. Er flhlt sich vernachlassigt, weil nach seiner Wahrnehmung
sein Vorgesetzter eine Kollegin permanent bevorzugt behandelt.
Mehr konnte er mir nicht erzahlen. Die Frage ist also, ob Mobbing
vorliegt oder nicht. Das alleinige Bevorzugen einer Mitarbeiterin
gegeniiber einem anderen Arbeitnehmer ist an sich noch kein
Mobbing. So lautet auch ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Nie-
dersachsen (15.3.2011, Az. 16 Sa 396/10).

Bedenken Sie: In einer Dienststelle mit einer Vielzahl von Beschéf-
tigten kommt es regelmaBig vor, dass sich der ein oder andere aus
unterschiedlichsten Griinden vernachlassigt fiihlt. Stellen Sie sich
die folgenden Fragen, um Mobbing festzustellen:

¢ Gibt es unerwiinschte Verhaltensweisen, etwa in Form von
Beleidigungen, Schikanen, Ausgrenzung?
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e Handelt es sich dabei um wiederholte Vorgange?

o Stehen die Vorgange in zeitlichem Zusammenhang?

e Werden dadurch Rechte wie das Personlichkeitsrecht ver-
letzt?

e Kann klar zwischen Tater und Opfer unterschieden werden?

e Kdnnen die Vorgange konkret bezeichnet und datiert wer-
den?

* Gibt es Zeugen?

e Konnen ,normale” Konflikte ausgeschlossen werden?

Je mehr Fragen Sie mit Ja beantworten kdnnen, umso eher liegt
Mobbing vor.

Fakt ist aber: Auch der beste Dienstherr kann es nicht jedem recht
machen. Solange seine Weisungen keine sogenannte schikandse
Tendenz haben, kann nicht von Mobbing ausgegangen werden.
Mobbing setzt immer eine Verletzung des Personlichkeitsrechts
voraus. Eine solche liegt aber nicht schon dann vor, wenn ein
Dienstherr andere Arbeitnehmer bevorzugt behandelt — solan-
ge es nicht in einem auffélligen Missverhaltnis geschieht. Sogar
die Zuweisung niederer oder schikandser Tatigkeiten kann einen
Mobbingvorwurf erst begriinden, wenn sie mehrfach und gezielt
erfolgt. Ein Einzelfall geniigt nicht.

@ MEIN TIPP

Bewahren Sie sich den neutralen Blick

Werden lhnen Mobbinghandlungen oder vermeintliche
Mobbinghandlungen geschildert, versuchen Sie immer,
das Geschehene so sachlich wie mdglich zu beurteilen.
Nicht alles, was uns stort, ist Mobbing!

Setzen Sie auf Abschreckung: Tater und
Dienststellenleitung haften

Wias viele Beschaftigte nicht wissen, ist, dass Mobbingopfer gegen
den mobbenden Kollegen und/oder gegen den Dienstherrn vorge-
hen kénnen. Und genau das sollten Ihre Kollegen auch tun! Raten
Sie ihnen, zweigleisig zu fahren: Opfer kdnnen zum einen Straf-
anzeige erstatten und zum anderen auf zivilrechtlichem Weg die
Unterlassung der Mobbinghandlung verlangen. Auch kénnen sie
die Zahlung von Schmerzensgeld oder Schadenersatz vom Tater
verlangen. Bei Untatigkeit des Dienstherrn oder bei unwirksamen
MaBnahmen kann das Opfer auch vom Dienstherrn Schadenersatz
verlangen, der eventuell Therapiekosten, Rechtsanwalts- und Pro-
zessflihrungskosten sowie Schmerzensgeld umfasst. Informieren
Sie Ihre Kollegen ruhig iiber diese doppelte Haftung, so schrecken
Sie den ein oder anderen Tater vielleicht ab.



Mobbinghandlungen | Lesezeit 1 Minute

RECHTSPRECHUNG

Schweigen ist kein Mobbing

Nicht zu griiBen ist unfreundlich. Reicht es aber auch schon fiir einen Mobbingvorwurf? Die Ant-
wort kommt vom Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (20.9.2012, Az. 10 Sa 121/12):

Der Fall: Eine Mitarbeiterin, die bereits 19 Jahre in der Firma war,
flihlte sich jeden Morgen vom Geschaftsfiihrer der Firma gemobbt.
Der hatte es namlich eingestellt, seine Arbeitnehmerin zu griiBen.
AuBerdem habe er sie bei mehreren Personalentscheidungen ein-
fach libergangen. Klarer Fall fir die Personalerin: Sie wurde ge-
mobbt. 120.000 € Entschadigung wollte sie zum Ausgleich haben.

Morgenmuffelei ist erlaubt

Das Urteil: Die Klage scheiterte. Trotz der 19 Jahre Beschaftigung
im Unternehmen: Wenn der Chef nicht grii3t, ist das noch lange
kein Mobbing. Jedenfalls sei sein Verhalten nicht gezielt schikands
und herabwiirdigend — und damit kein Mobbing.

Schmerzensgeld | Lesezeit 2 Minuten

=2 FAZIT

Der Einzelfall entscheidet

Fiir die Personalerin im Fall hat es also nicht gereicht, um

Schmerzensgeld zu erhalten. Sie sehen an dem Fall aber
ganz klar, dass ein personliches , Krummnehmen” oder
Verletztsein nicht als Begriindung eines Mobbingtatbe-
stands reicht. Es miissen schon mehr Fakten vorgetragen
werden.

Mobbing flihrt nicht immer zu Schmerzensgeld

Ein Fall, wie er oft vorkommt: Ein Mitarbeiter leidet sehr, aber das Gericht sieht noch kein Mobbing.
Aber lesen Sie selbst (Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, 11.10.2023, Az. 6 Sa 48/23):

Der Fall: Eine Arbeitnehmerin war iiber 20 Jahre als Zahnarzthel-
ferin in einer Praxis beschéftigt. Sie hatte insgesamt 5 Kolleginnen.
Der Arbeitnehmerin wurde ordentlich zum 30.6.2022 gekiindigt.

Kurz vor Ablauf der Kiindigungsfrist machte sie einen Schaden-
ersatzanspruch in Hohe von 40.000 € wegen Personlichkeitsverlet-
zung geltend: Sie sei bei der Arbeit von ihren Kolleginnen gemobbt
worden. lhre , natlirlicherweise” bestehende , Weisungsbefugnis”
sei nicht mehr respektiert worden. Konflikte wurden geschiirt, um
sie bezliglich ihres Verantwortungsbereichs schlecht dastehen zu
lassen. Zuletzt habe die ,Panik” der Kolleginnen vor Corona wei-
tere Anfeindungen veranlasst, weil sie selbst deutlich ,normaler”
mit der Thematik umgegangen sei. Endgliltig sei sie zum Feindbild

erklart worden, als sie sich nach iiberstandener Corona-Erkran-
kung aus gesundheitlichen Griinden gegen eine Impfung entschie-
den habe. AuBerdem hétten die Kolleginnen sich tber ihre pol-
nische Herkunft und ihren katholischen Glauben lustig gemacht.

Diese Vorfalle habe sie ihrem Arbeitgeber zumindest abstrakt mit-
geteilt; dieser habe jedoch nichts dagegen unternommen. Tatséch-
lich hatte ein Gesprach mit der Arbeitnehmerin stattgefunden.

Gericht sieht kein Mobbing

Das Urteil: Das Gericht wies die Klage ab. Es kdnne dahinstehen,
ob die von der Arbeitnehmerin umfangreich dargestellten Verhal-
tensweisen ihrer Kolleginnen in den Jahren ab Anfang des Jahres
2020 den Tatbestand einer Personlichkeitsrechts- oder Gesund-
heitsverletzung erflillten und den Arbeitgeber bei naherer Kennt-
nis zum Eingreifen hatten veranlassen missen. Eine schuldhafte
Verletzung der arbeitgeberseitigen Schutzpflicht komme aber nur
in Betracht, wenn der Arbeitgeber von den Verletzungen der Rech-
te oder Rechtsgiiter des Arbeitnehmers durch andere Arbeitneh-
mer Kenntnis hat und untatig bleibt. Dem Arbeitgeber seien hier
jedoch keine konkreten Verhaltensweisen bekannt gewesen.

=2 FAZIT

Mobbing oder nicht: Schreiten Sie ein

Auch wenn das Gericht hier noch kein Mobbing sah: Sol-
che Verhaltensweisen gehéren einfach unterbunden!
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FORMULIERUNGSVORSCHLAG

Die Dienstvereinbarung als Mittel gegen Mobbing

Ganz egal, ob jemand schikaniert, drangsaliert, verbal oder kérperlich angegangen wird - hier hilft
nur eines: Flagge zeigen. Das geht sehr gut mit einer Dienstvereinbarung wie der nachfolgenden.

Dienstvereinbarung gegen
Mobbing

Praambel

Der Personalrat und die Dienststelle sind sich einig, dass ein feh-
lerhafter sozialer Umgang, unsoziale Verhaltensweisen und nicht
geloste Konflikte das Arbeitsklima nachteilig negativ beeinflussen.
Mit dieser Dienstvereinbarung (DV) soll dies vermieden werden.

1. Geltungsbereich und Definitionen
Diese DV gilt fiir alle Beschaftigten der Dienststelle.

e Mobbing: Unter Mobbing im Sinne dieser DV werden alle
personlichen Auseinandersetzungen und administrativen
Vorgange und Konflikte verstanden, bei denen zielgerichtet
die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit einer Person, ihre
Personlichkeitsentwicklung, ihr Selbstwertgefiihl, ihre sozia-
len Beziehungen, ihre Wiirde und ihr soziales Ansehen herab-
gewdirdigt und verletzt werden. Diese Handlungen miissen
zielgerichtet und fortgesetzt erfolgen, um als Mobbing zu
gelten.

e Betroffener und Mobber: Betroffener ist die Person, gegen
die sich die oben genannten Handlungen richten. Mobber ist,
wer die Handlungen durchfiihrt oder zu ihnen anstiftet.

2. Verhaltenskodex

Beschaftigte, aber auch Vorgesetzte und Fiihrungskréfte verpflich-
ten sich, andere Personen in der gleichen Weise zu behandeln, wie
sie es von den anderen fiir sich selbst erwarten. Hierzu gehort eine
offene, ehrliche und zugleich respektvolle Kommunikationskultur.

3. MaBnahmen gegen Mobbing

Der Personalrat bestimmt aus seiner Mitte den Konfliktbeauftrag-
ten der Dienststelle. Dieser wird den Arbeitnehmern im Personal-
ratsbliro zur Verfiigung stehen. Die Aufgaben des Konfliktbeauf-
tragten sind:

e Durchfiihren von vorbeugenden MaBnahmen gegen Mob-
bing,

e regelmaBige Sprechstunden,

e Beratung und Unterstiitzung der von Mobbing Betroffenen,

e Durchfiihrung und Leitung von Gesprachen zur Konfliktlo-
sung,

e Einberufung und Leitung des Schlichtungs- und des Konflikt-
losungsverfahrens.

a) Sachverhaltsermittlung / einvernehmliche Losung

Wird dem Konfliktbeauftragten ein Mobbingtatbestand mitgeteilt,
klart er zunachst den Sachverhalt, auch durch Gesprache mit den
Betroffenen und vermeintlichen Tatern, so weit wie moglich auf.
Sodann versucht er, eine einvernehmliche Loésung zwischen den
Streitparteien herbeizufiihren.
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b) Konfliktlosungsverfahren

Ist eine einvernehmliche Losung nicht mdglich oder nicht zu er-
warten, ist das Konfliktlésungsverfahren einzuleiten. Hierbei wird
eine Sitzung einberufen. Geladen werden:

e der von Mobbing Betroffene, der Mobber,
e ein Vertreter des Personalrats, ein Vertreter der Dienststellen-
leitung.

Sitzungsleiter ist der Konfliktbeauftragte. Die Gesprachsrunden
werden maximal 2-mal im Abstand von 3 Wochen abgehalten. Das
Ziel der Gesprachsrunden ist die Losung des Konflikts.

¢) Inhalt der Gesprachsrunden

In der 1. Gesprachsrunde kénnen Betroffener und Mobber ihre
Sicht der Dinge schildern. Der Konfliktbeauftragte gibt sodann sei-
ne Ergebnisse der eigenen Recherchen bekannt. Konfliktlosungs-
vorschlage sind jederzeit moglich. Der Konfliktbeauftragte zeigt
Konsequenzen von Mobbing auf. In der 2. Gesprachsrunde wird,
aufbauend auf der 1. Gesprachsrunde, nach einer einvernehmli-
chen Losung gesucht. Wird diese auch hier nicht erreicht und liegt
Mobbing nach Uberzeugung des Konfliktbeauftragten, des Vertre-
ters des Personalrats und des Vertreters der Dienststellenleitung
vor, werden gegen den Mobber Sanktionen ausgesprochen. Sank-
tionen kdnnen sein:

e Ermahnung in leichten Fallen, Abmahnung in schwereren
Fallen und

¢ im Wiederholungsfall oder in besonders drastischen Fallen
(etwa mit sexuellem Hintergrund) eine Kiindigung.

Daneben wird der Dienstherr nach Mdglichkeiten suchen, den
Mobber auf einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen.
4. Hilfe fiir den von Mobbing Betroffenen

Jeder Mitarbeiter aus dem Geltungsbereich dieser Dienstvereinba-
rung, der sich Mobbingangriffen ausgesetzt fiihlt, kann sich wéh-
rend seiner Arbeitszeit unter Fortzahlung seines Entgeltes an den
Konfliktbeauftragten wenden.

5. Information der Belegschaft

Die Belegschaft wird regelmaBig iiber Mobbing informiert und an-
gehalten, Tendenzen hierzu unverziiglich der Dienststellenleitung
zu melden.

6. Inkrafttreten
Diese Dienstvereinbarung tritt am ... in Kraft.

Ort, Datum
Unterschriften

Zu finden unter www.adiuva.de

unter Eingabe des Titels im Suchfeld



http://www.adiuva.de

Dienstvereinbarung gegen Mobbing

Präambel

Der Personalrat und die Dienststelle sind sich einig, dass ein fehlerhafter sozialer Umgang, unsoziale Verhaltensweisen und nicht gelöste Konflikte das Arbeitsklima nachteilig negativ beeinflussen. Mit dieser Dienstvereinbarung soll dies vermieden werden.

1. Geltungsbereich und Definitionen

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle.

Mobbing: Unter Mobbing im Sinne dieser Dienstvereinbarung werden alle persönlichen Auseinandersetzungen und administrativen Vorgänge und Konflikte verstanden, bei denen zielgerichtet die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit einer Person, ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihr Selbstwertgefühl, ihre sozialen Beziehungen, ihre Würde und ihr soziales Ansehen herabgewürdigt und verletzt werden. Diese Handlungen müssen zielgerichtet und fortgesetzt erfolgen, um als Mobbing zu gelten.

Betroffener und Mobber: Betroffener ist die Person, gegen die sich die oben genannten Handlungen richten. Mobber ist, wer die Handlungen durchführt oder zu ihnen anstiftet.

2. Verhaltenskodex

Die Beschäftigten, aber auch die Vorgesetzten und Führungskräfte verpflichten sich, andere Personen in der gleichen Weise zu behandeln, wie sie es von den anderen für sich selbst erwarten. Hierzu gehört eine offene, ehrliche und zugleich respektvolle Kommunikationskultur.

3. Maßnahmen gegen Mobbing

Der Personalrat bestimmt aus seiner Mitte den betrieblichen Konfliktbeauftragten. Dieser wird den Arbeitnehmern im Personalratsbüro zur Verfügung stehen. Die Aufgaben des Konfliktbeauftragten sind: 

Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen gegen Mobbing, 

Durchführung regelmäßiger Sprechstunden, 

Beratung und Unterstützung der von Mobbing Betroffenen, 

Durchführung und Leitung von Gesprächen zur Konfliktlösung, 

Einberufung und Leitung des Schlichtungs- und des Konfliktlösungsverfahrens. 

a) Sachverhaltsermittlung / einvernehmliche Lösung

Wird dem Konfliktbeauftragten ein Mobbingtatbestand mitgeteilt, klärt er zunächst den Sachverhalt, auch durch Gespräche mit den Betroffenen und vermeintlichen Tätern, so weit wie möglich auf. Sodann versucht er, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Streitparteien herbeizuführen.

b) Konfliktlösungsverfahren

Ist eine einvernehmliche Lösung nicht möglich oder nicht zu erwarten, ist das Konfliktlösungsverfahren einzuleiten. Hierbei wird eine Sitzung einberufen. Geladen werden:

der von Mobbing Betroffene, der Mobber,

ein Vertreter des Personalrats, ein Vertreter der Dienststellenleitung.

Sitzungsleiter ist der Konfliktbeauftragte. Die Gesprächsrunden werden maximal 2-mal im Abstand von 3 Wochen abgehalten. Das Ziel der Gesprächsrunden ist die Lösung des Konflikts.

c) Inhalt der Gesprächsrunden

In der 1. Gesprächsrunde können Betroffener und Mobber ihre Sicht der Dinge schildern. Der Konfliktbeauftragte gibt sodann seine Ergebnisse der eigenen Recherchen bekannt. Konfliktlösungsvorschläge sind jederzeit möglich. Der Konfliktbeauftragte zeigt Konsequenzen von Mobbing auf. In der 2. Gesprächsrunde wird, aufbauend auf der 1. Gesprächsrunde, nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht. Wird diese auch hier nicht erreicht und liegt Mobbing nach Überzeugung des Konfliktbeauftragten, des Vertreters des Personalrats und des Vertreters der Dienststellenleitung vor, werden gegen den Mobber Sanktionen ausgesprochen. Sanktionen können sein: 

Ermahnung in leichten Fällen, Abmahnung in schwereren Fällen und

im Wiederholungsfall oder in besonders drastischen Fällen (etwa mit sexuellem Hintergrund) eine Kündigung.

Daneben wird der Dienstherr nach Möglichkeiten suchen, den Mobber auf einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen. 

4. Hilfe für den von Mobbing Betroffenen

Jeder Mitarbeiter aus dem Geltungsbereich dieser Dienstvereinbarung, der sich Mobbingangriffen ausgesetzt fühlt, kann sich während seiner Arbeitszeit unter Fortzahlung seines Entgeltes an den Konfliktbeauftragten wenden.

5. Information der Belegschaft

Die Belegschaft wird regelmäßig über Mobbing informiert und angehalten, Tendenzen hierzu unverzüglich der Dienststellenleitung zu melden. 

6. Inkrafttreten

Diese Dienstvereinbarung tritt am ... in Kraft.

Ort, Datum 

Unterschriften
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Personelle MaBnahmen | Lesezeit 2 Minuten

RECHTSPRECHUNG

Versetzung des Opfers als geeignete MaBBnahme

Nicht nur tber die Frage, ob Mobbing vorliegt, sind Mitarbeitende und Arbeitgebende oft unter-
schiedlicher Meinung. Die Ansichten kénnen auch dariiber auseinandergehen, was denn das ange-
messene Mittel gegen eine Mobbingsituation oder jedenfalls eine Konfliktsituation ist.

Der Fall: Eine Kdchin in einem Pflegeheim lag im Dauerclinch mit
ihrer Chefin, der Kiichenleiterin. Die Kochin fiihlte sich gemobbt.
Wie es so geht, wenn einmal der Wurm in einer Beziehung drin ist,
kann man sich (iber alle moglichen Dinge streiten. So ging es in
der Auseinandersetzung zwischen der Kéchin und der Kiichenlei-
terin unter anderem um die Zubereitung einer Senfsauce und um
die Verwendung (ibrig gebliebener Kartoffeln. Nach diesem Streit
war die Kdchin mehrere Monate arbeitsunfahig krankgeschrieben.
Der Arbeitgeber versetzte die Kochin schlieBlich in ein anderes
Pflegeheim. Dadurch erhéhte sich die tagliche Fahrzeit der Kochin
von rund 20 Minuten auf rund 50 Minuten.

Versetzung des Opfers ist rechtlich in Ordnung

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern
(30.7.2019, Az. 5 Sa 233/18) gab dem Arbeitgeber recht, nachdem
die Kdchin gegen die Versetzung geklagt hatte. Der Arbeitgeber sei
nicht verpflichtet, die Schuldfrage bei einer Auseinandersetzung
zwischen Mitarbeitenden zu klaren. Er kdnne auch das — echte
oder vermeintliche — Mobbingopfer versetzen, um den Betriebs-

Finanzielle Entschadigung | Lesezeit 2 Minuten

frieden wiederherzustellen. Die Kochin hatte gemeint, da sie ja
gemobbt worden sei, sei die Kiichenleiterin zu versetzen. Die ver-
langerte Anfahrtszeit sei noch im Rahmen des Zumutbaren.

=2 FAZIT

Dienststellenleitung hat weiten
Handlungsspielraum

Mobbingsituationen sind zugegebenermaBen auch fiir
Arbeitgebende nicht immer einfach zu behandeln. Die
Rechtsprechung erkennt das an und gibt Arbeitgebenden
mit der Versetzungsmaglichkeit ein Mittel an die Hand,
Konfliktsituationen aufzulésen, ohne den jeweiligen
Konflikt vorher bis ins Detail analysieren zu miissen. Die
Dienststellenleitung muss dabei aber sowohl den Rah-
men des Arbeitsvertrags als auch die Grenzen der Zumut-
barkeit einhalten.

Schmerzensgeld ist schwer durchzusetzen

Denkt man an Mobbing, kommt einem schnell eine Schmerzensgeldklage wegen Persénlichkeits-
rechtsverletzung in den Sinn. Grundsatzlich ist das auch nicht verkehrt, aber der Teufel steckt in der

Praxis regelmaBig im Detail.

Der Fall: Ein als ,Prifer” im Schichtdienst beschaftigter Mitar-
beiter befand sich mehr oder weniger im Dauerstreit mit seinem
Arbeitgeber. Er erhielt insgesamt 14 Abmahnungen in 8 Jahren
und eine verhaltensbedingte Kiindigung. AuBerdem gab es unter
anderem noch 2 erfolglose Zustimmungsverfahren beim Integra-
tionsamt (der Mitarbeiter war inzwischen einem Schwerbehinder-
ten gleichgestellt). Die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten endeten
teils durch Vergleich und teils durch Urteil.

Der Mitarbeiter, der sich sodann wegen psychosomatischer Leiden
in Behandlung begeben musste, sah sich gemobbt und verlangte
vom Arbeitgeber Schmerzensgeld. Er habe durch die unberechtig-
ten Abmahnungen zermiirbt werden sollen und sei dadurch krank
geworden.

Zahlreiche MaBnahmen sind nicht gleich Mobbing

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht Koln sah jedoch keinen
Anspruch des Mitarbeiters auf Schmerzensgeld als gegeben
(10.7.2020, Az. 4 Sa 118/20). Es sei nicht konkret dargelegt wor-
den, inwieweit ,gesundheitlich neutrale MaBnahmen” wie Ab-

mahnung und Kiindigung im vorliegenden Fall ursachlich fiir die
gesundheitliche Schadigung des Mitarbeiters geworden seien.
AuBerdem seien die verschiedenen zahlreichen MaBnahmen des
Arbeitgebers weder einzeln betrachtet noch in der Gesamtschau
eine schwere Personlichkeitsrechtsverletzung, da es fiir die einzel-
nen MaBnahmen jeweils einen sachlichen Grund gegeben habe —
auch wenn die MaBnahmen zum groBBen Teil einer gerichtlichen
Priifung nicht standgehalten hatten.

=2 FAZIT

Rechtsprechung setzt hohe Hiirden

Dieses Urteil zeigt wieder einmal, wie enorm schwierig

es ist, mit einer Schmerzensgeldklage wegen Mobbings
Erfolg zu haben. Es reicht nicht, dass sich eine MaBnahme
als unberechtigt herausstellt, sondern es muss jeglicher
«sachliche Grund” fehlen. Sonst kann kein Mobbing fest-
gestellt werden.
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HATTEN SIE'S GEWUSST?

BMAS verfasst den Mobbing-Report

Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales (BMAS) hat eine Broschii-

re mit dem Titel ,Mobbing in der Arbeitswelt - Mobbing-Report 2024"
herausgegeben, die Sie kostenlos von der Website des BMAS herunterla-
den konnen (https:/kurzlinks.de/mobbing-report-2024). Nutzen Sie diese Mo6g-
lichkeit, um Zahlen und Fakten rund um das Mobbing zu erhalten.

Hier finden Sie mehr Hintergriinde und Zahlen

Mit einem Gesamtumfang von {iber 50 Seiten stellt die Broschiire
zunachst eingehend dar, was Mobbing ist. Sie befasst sich dabei
auch mit den soziologischen Hintergriinden und veranschaulicht
das Phdnomen Mobbing durch etliche Zahlen und Schaubilder.
Wenn Sie sich also intensiver mit dem Thema Mobbing beschaf-
tigen mochten, ist es sicherlich ein guter nachster Schritt, sich im
Rahmen der vorhandenen Literatur zum Thema die Broschiire an-
zuschauen.

Auch rechtliche Ansatze kommen in den Blick

Die Broschiire bleibt aber natirlich nicht bei der Beschreibung
von Mobbing stehen, sondern zeigt auch Anséatze fiir MaBnahmen
gegen Mobbing auf. In diesem Zusammenhang werden einige
rechtliche Ansatze gezeigt. Es werden z. B. auch mégliche straf-
rechtliche Schritte, die ergriffen werden kénnen, dargestellt.

Unser Service fiir Sie:

Expertensprechstunde:

Arbeitsschutz kann ein
zusatzlicher Ansatz sein

Die Broschiire nimmt auch
den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in den Blick, auch
wenn Mobbing eigentlich kein
klassisches Thema des Arbeits-

Mobbing
in der
Arbeitswelt

schutzes ist und in den einschlagi-
gen Gesetzen auch nicht ausdriicklich
erwahnt wird. Seit einigen Jahren werden

jedoch die ,psychischen Belastungen” als

mogliche Gefahrdung im Rahmen der Geféhrdungsbeurteilung
nach § 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz ausdriicklich genannt.
Somit kann sich ein zusatzlicher, indirekter Ansatz gegen Mob-
bing ergeben. Sie sehen, es gibt Ansatzpunkte gegen Mobbing.
Nutzen Sie sie!

Stellen Sie Maria Markatou lhre Frage

Stellen Sie mir lhre Frage per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de.
Sie erhalten dann innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Die Antwort verfasse ich als Ihre Chefredakteurin personlich.
So haben Sie eine schriftliche Aussage, auf deren Basis Sie im Gremium weiterarbeiten konnen.

Onlinebereich:

Hier erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download

Wir stellen lhnen online auf www.adiuva.de alle Arbeitshilfen (Checklisten, Ubersichten und Musterschreiben)

der Ausgaben als Download zur Verfiigung.
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Freuen Sie sich schon
auf die nachste
Sonderausgabe

zu einem wichtigen
und interessanten
Thema!
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